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Weiter führt das Bundesverfassungsgerichtaus:  , ,Es g i l t  auch wei th in  a ls

Selbstvers l ichkei
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be intakten FaIOL!te-n:---g-D-d
i n d e r  d a n n hre Eltern aus hen
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. Darin dokumentieren

das
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s i chgewachseneFami l i enbez iehungen 'Ve rbundenhe i t und
Verantwortungsbewusstsein. sind diese Verwandten zur FÜhrung der

Vormundschaft geeignet im sinne von $ 1779 Abs' 2 BGB, so dürfen sie nicht

etwa deswegen übergangen werden, weil ein außenstehender Dritter noch

besser dazu geeignet wäre, beispielsweise im Hinblick auf eine optimale

geistige Förderung des Kindes'"

Das Gericht hat im gesamten Verfahren nie prüfen |assen, we|che

Verwandten die Pflegschaft übernehmen könnten- weder die Großmutter

noch die Tante wurden je geladen und angehört- weder das Gericht noch der

Verfahrenspfleger noch das Jugendamt hat mit ihnen gesprochen' Bei

Kindeswegnahmen muss immer der aktuelle stand der Dinge seitens der

Behörden angesehen werden. Das ist nicht erfolgt. Die so genannte

Endentscheidung, hier der Beschluss vom 6.07'2009, l ief ohne Prüfung der

Vorgänge ab. Die PrÜfung der Übernahme der Pflegschaft durch einen

Venarandten wurde über 4,5 Jahre hinweg versäumt. Hier gilt es auch Art' B

EMRK zu beachten, we]cher die Achtung des Fami|ien|ebens festschreibt' Der

EGMR lässt die Herausnahme eines Kindes aus seiner Herkunftsfamil ie nur

für einen vorübergehenden zeilraum zu und verlangt vom Beginn der

Inpflegenahme an unter Beachtung des Kindeswohls Maßnahmen zur

Erleichterung der Familienzusammenführung. wenn - wie hier- die getroffene

Maßnahme zu einer sich verstärkenden Entfremdung des Kindes führt,

widerspricht dies Art. 8 EMRK. Das Gericht fÜhrt noch dauernd an' Aeneas

vor den Angsten vor seinem Vater schützen zu wollen, die abgebaut werden

müssten. Die angeblichen Angste vor seiner Mutter werden nicht abgebaut'

sondern sogar vom Gericht aufgebaut. Die Beschwerdeführerin' Frau Heller'

hat im Jahre 2OO7 bereits erklärt, dass Aeneas in der Geschwisteir-Gummi-

Stiftung bleiben könne, wenn das Sorgerecht bei der Tante oder Großmutter

läge. Warum soll te man ihr nicht glauben. Die Beschwerdeführerin hat

Aeneas, als sie ihn in Österreich traf, nicht entführt. Die Beschwerdeführerin

hat sich an al le Vereinbarungen und Verpfl ichtungen gehalten' sie hat wie die

Gründen auch immer als sorqeberechtiqte ausscheiden. von Großeltern
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Fami l ienmin is ter in  empf ieh l t  (Ar t ike l  in  der  Wel t -Onl ine vom 25.06 '2009 -

Anlage VB 9), wenige Tage nach Wegnahme des Kindes vorgeschlagen, die

medlzinische Sorge dem Jugendamt, die Pflegschaft den Großeltern oder der

Tante zu übergeben. Sie hat die Arbeit übernommen, die das Jugendamt

hätte übernehmen mÜssen. Vom Gericht wird ein negatives Bild der

Beschwerdeführerin aufgebaut, das nicht der Realität entspricht. Auch im EU-

..Arbeitsdokument" des Petit ionsausschusses des Europäischen Parlaments

vom 19.01.2009 (Antage VB 10) wird ihr Fall  als eine der schwersten

Falschanschuldigungen des MBP aufgeführt. Al le - der Petit ionsausschuss

des Europäischen Parlamentes, Wissenschaft ler, Arzte, Psychiater z.B' Dr'

Gmür haben eine andere Meinung über die BeschwerdefÜhrerin, Frau Heller,

als das Oberlandesgericht Bamberg. Nur das Oberlandesgericht entfremdet

sie dem Kind, indem es uneinsichtig ist

l l .  Ar t .  103 |  GG

Gemäß Art. 103 | GG obliegt dem entscheidenden Gericht die Pfl icht, durch

die mit dem Verfahren befassten Richter alle der Rechtsverfolgung oder

Rechtsverteidigung dienenden Ausführungen der Prozessbeteiligten zur

Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen (BVerfG 11,220;83, 35;

FamRZ 1998, 606). Das Gericht ist verpflichtet, das wesentliche

Parteivorbringen in seiner Entscheidung zu berücksichtigen (vgl. BVerfG NJW

1994, 848, 849; 1995, 1884 f.;  1998, 2033).

Die Beschwerdeführerin rügt, dass die Richter der Verpflichtung aus Art. 103

Abs. 1 GG nicht nachgekommen sind. Die Richter haben bei ihrer

Entscheidung wesentl iches Vorbringen der Beschwerdeführerin zum ganz

überuriegenden Teil nicht berücksichtigt bzw. überhaupt nicht zur Kenntnis

genommen und damit den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtl iches

Gehör mehrfach in entscheidungserheblicher Weise verletzt'

lgnoriert wurden die Ausführungen im Schriftsatz vom 25.02.2009: ,,Aeneas

möchte mit seiner Mutter zusammen leben: ,,Aeneas habe geäußert, wenn die

Mutter ganz gesund wäre und normal leben würde, dann wäre er gerne bei

ihr" (s. 31 des Gutachtens). Leider sagte und sagt keiner Aeneas, dass seine

Mutter gesund sei und normal lebe. Das Gutachten Jäger wurde einseit ig

zilierl.
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Al le  e inzelnen Punkte,  d ie  im Beschluss vom 6.07.2009 aufgefuhr t  werden,

wurden in der Beschwerde vom 26. September 2006 widerlegt. Sehr viele dort

widerlegte Behauptungen werden erneut aufgestel l t ,  zum Beispiel die

Entfremdung vom Kindsvater durch die Mutter. Hier hat die Mutter nicht in

vom Gericht unterstel l ter Weise gehandelt. Jugendamt und Frau Knappe

hatten zu entscheiden, ob und wann Aeneas mit seinem Vater Kontakt hat.

Die Beschwerdeführerin hat nach der Entscheidung des 2. Famil iensenats des

OLG Bamberg vom 5. Apri l  2001 gehandelt. Da waren zwei der jetzigen

Richter Maex und Dörfler Mitgl ieder. Das Jugendamt hatte keinen Kontakt von

Vater und Aeneas zugelassen. In der ei l igen Beschwerde im Jahre 2004 hat

die Beschwerdeführerin bereits schrif t l ich erklärt, dass Aeneas seinen Vater

jederzeit sehen dürfe, wenn er das wünsche. Dieses Schriftstück ist im

Rahmen der Aktenunterdrückung verschwunden (Anlage VB 11).

Zeugen z. B. einer der ehemals Aeneas behandelnden Arzte, der Leiter

,,Rechte für Kinder" und diverse Personen aus der Borrel iose Selbsthi l fe

wurden trotz der Beantragung durch den Rechtsanwalt nicht vernommen.

Arztliche Atteste der Aeneas behandelnden Arzte wurden nie berücksichtigt.

Auch die im Rahmen von Art. 6 I GG gerügte NichtberÜcksichtigung näherer

Verwandter stellt einen Verstoß gegen Art. 103 I GG dar. Hier gilt zudem der

Amtsermittlungsgrundsatz. Hinsichtlich der Eignung als Pflegerin, statt des

Stadtjugendamtes Bamberg, der Großmutter Von Aeneas Heller, Frau

Susanne Heller, Greiffenbergstr. 33, 96052 Bamberg, hilfsweise derTante von

Aeneas Heller, Frau Beate Schön, schubertstr. 39, 55218 lngelheim,

wurde die Einholung eines Sachverständigengutachtens beantragt'

Dieser Antrag ist missachtet worden.

Alle vorgenannten Versäumnisse führen zugleich zu einem Verstoß gegen Art.

6 I I  GG
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ll l .  Zusammenfassung der die Verfassungswidrigkeit des Beschlusses

ergebenden Punkte neben der Verkennung der Tragweite der Grundrechte-

. Grundlage der mit Gewalt erfolgten Einweisung der

BeschwerdefÜhrerin in die Psychiatr ische Klinik Bamberg sowie

der lnobhutnahme ihres Sohnes Aeneas durch das Jugendamt

war ein Gutachten des Leiters des Gesundheitsamtes

Bamberg, Dr. Strauch, der sie nie untersucht hat, ihren Sohn

nie gesehen hat und über keine stel lungnahme der sie und

ihren Sohn behandelnden Arzte verfügte'

. Prof. Rascher lagen stel lungnahmen der behandelnden Arzte

vor. Somit war klar, dass das Kind von Arzten behandelt

worden war. Ebenso wird klar, dass bezüglich der Diagnose

und Therapie der Borrel iose mehrere Meinungen exist ieren.

. Am 17.0g.2A07 nimmt Professor Rascher den Vonvurf einer

psychischen störung zurÜck und betont, dass das Kind von

Arzten behandelt worden sei-

Am 10.1 1.2005 wird ein Betreuungsverfahren gegen die

Beschwerdeführerin eröffnet. Grundlage waren wiederum

Gutachten von Prof. Rascher und Dr- Strauch- Die

Beschwerdeführerin ist Prof. Rascher nie begegnet, er hat sie

auch nie untersucht. Dr. Strauch hat sie ebenfalls nie

untersucht.

lm Beschluss zur Aufhebung des BetreuungsverfahreRs vom

14.04.2008 wird die BeschwerdefÜhrerin als Betreute

bezeichnet, obwohl sie nie unter Betreuung stand-

Die Beschwerdeführerin hat sich sorgfältig um die Behandlung

ihres kranken Kindes gekümmert. Die Tatsache, dass

verschiedene medizinische Ansichten exist ieren, und die

Beschwerdeführerin sich Arzten einer bestimmten Richtung

anvertraut hat, ist kein Vergehen, schon gar keine

Kindesmisshandlung. Dieser Vorwurf verletzt die würde der
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Beschwerdeführerin und die lhres sohnes, der eine solche Frau

zur Mutter hat-

Der Verdacht der ,,Krndesmisshandlung" durch eine nicht

notwendige medizinische Behandlung war Anlass für die

Herausnahme ihres sohnes aus ihrem Haushalt. Dieser

Verdacht konnte - wie auch das oLG versteckt einräumt - nie

bewiesen werden und wurde sogar von Prof. Rascher vor

Gericht zurückgenommen. Trotzdem wurde ihr das sorgerecht

nicht wieder übertragen.

Aeneas drohte nie zu veruvahrlosen- vor der Inobhutnahme

hatten Mitarbeiter des Jugendamtes das Haus nie betreten Am

03.08.2004 verlangten sie sogar ein Foto des Jungen, da sie

nicht wussten, wie das Kind aussieht, das sie abholen wollten.

ln seinem Beschluss vom 06.07.2009 nennt das oLG Bamberg

nun andere Gründe, die dafür sprechen sollen, dass die

Beschwerdeführein nicht erziehungsfähig sei. Angeführt

werden u.a, psychologische stellungnahmen aus dem Jahr

1999. Die Bemühungen der Beschwerdeführerin, ihrern sohn

Aeneas eine stabile Lebenssituation zu bieten, wurden ignoriert

und vom oLG nicht in die Erurägungen hineingezogen (siehe

Angebot vom Pfarrer Tobler vom 1'09.2008 - Anlage VB 12)'

Das Gutachten des Priv. Doz. Dr. Mario Gmür vom Dezember

2005 fand im Beschluss des OLG erstmals, aber

unzureichende und widersprüchliche Beachtung. Die Tatsache,

dass die Beschwerdeführein laut dem Gutachten durch die

streitigkeiten um das sorgerecht ihres sohn belastet ist, wird

als Begründung für ihre Erziehungsunfähigkeit herangezogen.

überdies weist das Gericht das Gutachten als ungeeignet

zurück, da es bereits 2005 erstellt worden ist'

Die sehnsucht der Beschwerdeführerin nach ihrem Kind, ihre

Anstrengungen, ihn sehen zu können und ihn wieder bei ihr zu

haben, al l  diese BemÜhungen werden thr zur Last gelegt. Nach
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de rAns i ch tdesGer i ch t ssp r i ch t i h rVe rha l t ennachde r
gewaltsamen Trennung von ihrem Sohn gegen ihre

Erziehungsfähigkeit,  Dabei dienen Mutmaßungen und

unbeweisbare Prognosen als Begründung'

Die schwester und Mutter der Beschwerdeführerin, die berett

wären, die Pflegschaft für Aeneas zu übernehmen' werden

vom oLG abgetehnt, weil  sie sich mit ihr sol idarisieren und

zur Famil ie stehen. Eine gutachterl iche Stel lungnahme über

d ieE ignunga l sP f l ege r i n i s t n i eange fo rde r two rden .D ie
Richter haben die Mutter der Beschwerdeführerin nie gesehen'

D iebewuss teFn t f remdungvonAeneasvonse ine rFami l i ew i rd
auch noch durch das Gericht betrieben' lm Beschluss

begründen die Richter die Anhörung des Sohnes ohne

Beistand (außer seinem Verfahrenspfleger, der für Aeneas

keine vertraute Person ist), dass er durch die Anwesenheit von

Familienangehörigen manipuliert werden könne'

Aeneas war nie in Lebensgefahr. Das haben mehrere Arzte

bestätigt. Die Stellungnahmen dieser Arzte wurden vom Gericht

i gno r i e r t 'Se |bs tdasJugendamtw i rd i r nBesch lussVom
06.07.2009 zitierl, dass Aeneas vollkommen gesund gewesen

sei. als er aus der Famil ie genommen worden war- Nach der

Herausnahme aus der Famil ie l ießen sich auch keinerlei

Gesundheitsschäden bei Aeneas nachweisen. so beschreibt

selbst Prof. Rascher in seinem Aufnahmebefund vom

18.08.2004 (seite 5) Aenas wie folgt: "Neun Jahre alter Junge

in gutem Allgemeinzustand'" Infolgedessen kann die

Antibiotikabehandlung durch ArzIe, die Aeneas vor der

Herausnahme aus der Famil ie erhalten hatte, nicht Kindswohl

gefährdend gewesen seln-

Spätestens nach der zwangsweisen Entfernung des Ports bei

Aeneas War die Gefahr einer ,,MisshandIung,. durch die

BeschwerdefÜhrerin nicht mehr gegeben' Prof '  Rascher
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attestierte, dass es sich um ein gesundes Kind handele' Die

von der Beschwerdefuhrerin sofort angebotene Übernahme der

Gesundhe i t s f ü r so rgedu rchdasJugendamt fü rAeneashä t t e
ausgereicht, um seine körperl iche unversehrtheit permanent

überprüfen zu können-

lV. Annahmevoraussetzungen

Die Annahme der Vedassungsbeschwerde zur Durchsetzung des hier

verletzten Grundrechts ist angezeigt ($ 93 a Abs- 2 b BVerfGG)' Das ist der

Fall ,  wenn die geltend gemachte Verletzung von Grundrechten oder

grundrechtsgleichen Rechten besonderes Gewicht hat odei die

Beschwerdeführerin in existentiel ler Weise betri f t '  Eine geltend gemachte

Verletzung hat ferner dann besonderes Gewicht, wenn sie auf einer

Verkennung des durch ein Grundrecht gewährten Schutzes basiert' Eine

existenzielle Betroffenheit der Beschwerdeführerin kann sich vor allem aus

dem Gegenstand der angegriffenen Entscheidung oder seiner aus ihr

folgenden Belastung ergeben. Die Beschwerdeführerin ist durch die

Entscheidung des oberlandesgerichts Bamberg wegen der Trennung von

ihrem sohn in schwerer und grundlegender weise betroffen.

Eine Zurückvennreisung an das oLG Bamberg ist nicht geboten' In dieser

Stadt gibt es zu viele Interessenkollisionen in vorliegender Sache' Dieses geht

eindeutig aus dem schreiben von univ. Prof- Dr. mult- Georg Hörmann vom

6.08.2009 an die bayerische Justizministerin Dr. Beate Merk hervor (Anlage

vB13).
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